
1. SEITE MUSTERBESCHEID
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Anhand der Debitoren- und Bescheidnummer können Ihre persönlichen Daten eindeutig 
zugeordnet werden. Bitte halten Sie diese stets bei Anfragen bereit. Unsere Mitarbeiter 
werden diese immer abfragen.

Der Abrechnungszeitraum beschreibt, über welchen Zeitraum der Bescheid gestellt wur
de. In der Regel wird der Bescheid immer vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres gestellt. Der 
Zeitraum weicht lediglich bei einem Neueinzug oder bei einem unterjährigen Auszug ab.
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Das Objekt ist der Ort, an dem das Schmutzwasser verbraucht wurde.3

Hier sehen Sie auf einen Blick, wie hoch Ihr Schmutzwasserverbrauch im Abrechnungs
zeitraum ist und welche Zahlungen Sie an uns geleistet haben. Die Differenz zwischen 
aufgelaufenen Kosten und Ihren Einzahlungen ergibt entweder Ihr Guthaben oder Ihre 
Nachzahlung.
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Anhand Ihres Verbrauchs in dem Abrechnungszeitraum und den Gebühren für den Fol
gezeitraum wird Ihre Vorauszahlung berechnet. Diese ist 11mal im Jahr fällig. Die jewei
ligen Fälligkeitstermine stehen direkt unter der Tabelle.
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In diesem Bereich sind wichtige Hinweise zur Gebührenerhebung aufgeführt, die teil
weise diese Erläuterung ergänzen.6
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Der Zeitraum gibt an, welche und wie viele Tage auf diesem Bescheid abgerechnet 
werden. Anhand des abgelesenen Wasserzählers durch die NEUSTADTWERKE, wird die 
Schmutzwassermenge bestimmt. 

Hinzuzurechnen sind ggf. zusätzliche Schmutzwassermengen aus Brunnen, Zisternen 
oder sonstige der Kanalisation zugeführte Mengen.

Auch zu berücksichtigen sind beantrage Abzugsmengen wie beispielsweise die Garten
wasserfreimenge.

Mit der Ableseart wird Ihnen angezeigt, wie Ihr Zählerstand ermittelt worden  ist (abge
lesen oder hochgerechnet). 

Ablesearten:
VNB = Netzbetreiber             LIEF = Lieferant 
67 = Ersatzwert (geschätzt)      87 = Kundenselbstablesung     220 = Ablesung Netzbetreiber

Der Tarif beschreibt, anhand welcher Preise Ihr Verbrauch abgerechnet wird. Auf die 
Schmutzwassergebühr wird keine Mehrwertsteuer berechnet.

Die Zählernummer dient der Identifikation des abgerechneten Wasserzählers.

Die Abrechnung erfolgt immer für das ganze Kalenderjahr. Erfolgt eine Ablesung vor 
dem 31.12. (entweder durch den Netzbetreiber oder durch Sie) so enthält Ihr Bescheid 
einen zweiten Abschnitt mit den restlichen Tagen und Verbrauchswerten. Erfolgt dann 
noch ein Zählerwechsel enthält Ihr Bescheid weitere Abrechnungsabschnitte.
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Haben Sie noch Fragen zu Ihrem Bescheid?  
Dann kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kommunalbetriebe Neustadt a. d. Aisch AöR
Markgrafenstraße 24
91413 Neustadt a. d. Aisch

Telefon   (0 91 61) 7 85 – 1 99  
Telefax       (0 91 61) 7 85 – 3 99 
EMail          service@kommunalbetriebe.info 
Homepage     www.kommunalbetriebe.info

Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo. – Fr.     08:00 – 12:30 Uhr
Mo. – Do. 13:00 – 16:30 Uhr


